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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Deutschen Telekom GmbH vom 16.03.2021 

(für die Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB) bezüglich der 60. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung von „Gewerbliche 

Baufläche“ im Ortsteil Holtwick 

  

Anlage VI zur SV X/106 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet Telekommunikationslinien der 
Telekom befinden und diese punktuell gesichert, aber unverändert in ihrer Trassenlage 
verbleiben sollen.   
Es ist nicht vorgesehen, die Telekommunikationslinien zu verändern. Bestand und Betrieb 
bleiben gewährleistet.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


